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Gesuch um Akkreditierung für das Medienzentrum Bundeshaus
[bookmark: _Hlk188624888]Medienschaffende werden akkreditiert, wenn sie im Umfang von mindestens 40 Prozent einer Vollzeitstelle über das Geschehen im Bundeshaus berichten und diese journalistische Tätigkeit für Medien ausüben, die einem breiten Publikum zugänglich sind. (MAkkV, Art. 2)
Akkreditierte Medienschaffende, die im Umfang von mindestens 60 Prozent einer Vollzeitstelle über das Geschehen im Bundeshaus berichten, haben Anrecht auf einen dauerhaften Arbeitsplatz im Medienzentrum, sofern ein solcher verfügbar ist. (MAkkV, Art. 5, Abs. 2)

	Angaben zur Person

	Name:
[bookmark: Text3]     
	Vorname:
[bookmark: Text2]     

	Geburtsdatum:
[bookmark: Text4]     
	E-Mail (geschäftlich):
[bookmark: Text5]     

	Mobiltelefonnummer:
[bookmark: Text6]     
	Geschäftsnummer (direkt):
[bookmark: Text7]     

	[bookmark: Text14]Privatadresse:      
[bookmark: Text9]Strasse, Nr.      
[bookmark: Text10]PLZ, Ort      
[bookmark: Text11]Land      

	Angaben zum Arbeitgeber 

	[bookmark: Text12]Medienhaus/Medium:      


	[bookmark: Text13]Redaktionsleiter/in:      


	[bookmark: Text15]Redaktionsadresse:      
[bookmark: Text16]Strasse, Nr.      
[bookmark: Text17]PLZ, Ort      
[bookmark: Text18]Land      

	Angaben zur beruflichen Tätigkeit

	Ihre Funktion:
[bookmark: Text19]     

	Sendegefäss/Rubrik/Ressort:
[bookmark: Text20]     

	Berufsregisterausweis-Nr. (falls vorhanden):
[bookmark: Text21]     

	Nachfolger/in von:
[bookmark: Text22]     

	[bookmark: Text23][bookmark: Text24]Pensum der Berichterstattung über Bundespolitik:      h/Woche und      Tage/Monat


	Anträge auf

	[bookmark: Text25]☐ eine Akkreditierung als Bundeshausjournalist/in gemäss MAkkV Art. 2 Abs.1, gültig ab      

[bookmark: Text26]☐ eine Akkreditierung als Bundeshausfotograf/in gemäss MAkkV Art. 2 Abs.2, gültig ab      

Bitte beachten Sie: Das Gesuch wird von der Bundeskanzlei und weiteren Stellen vertieft geprüft. Bitte rechnen Sie genügend Zeit für die Prüfung ein.

	☐ einen dauerhaften Arbeitsplatz im Medienzentrum 
Voraussetzung: Akkreditierte Medienschaffende, die im Umfang von mindestens 60 Prozent einer Vollzeitstelle über das Geschehen im Bundeshaus berichten, haben Anrecht auf einen dauerhaften Arbeitsplatz im Medienzentrum, sofern ein solcher verfügbar ist. (MAkkV, Art. 5, Abs. 2)
Wenn nicht, geben Sie bitte an, wo Sie arbeiten werden:
☐ An der Redaktionsadresse
☐ Anderer Ort:
[bookmark: Text27]Strasse, Nr.      
[bookmark: Text28]PLZ, Ort      

	☐ ein Postfach im Medienzentrum Bundeshaus
(MAkkV Art. 5, Abs.1, Buchstabe d)


	Erklärungen/Bestätigungen

	☐ Ich bestätige hiermit, dass ich die «Verordnung über die Akkreditierung von Medienschaffenden und die Zutrittsberechtigung zum Medienzentrum Bundeshaus (MAkkV)» zur Kenntnis genommen habe.


	☐ Ich bestätige hiermit, dass ich die «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» des Schweizer Presserats zur Kenntnis genommen habe und verpflichte mich, diese einzuhalten.


	☐ Ich bestätige hiermit, dass ich den Leitfaden für Medienschaffende im Medienzentrum Bundeshaus zur Kenntnis genommen habe und verpflichte mich, die darin enthaltenen Regeln zu respektieren.


	☐ Ich stimme zu, dass meine Personendaten zur Verarbeitung an bundesinterne Stellen weitergegeben werden.


	☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine berufliche E-Mail-Adresse auf der Internetseite der Bundeskanzlei publiziert wird.

	☐ Ich möchte meine berufliche E-Mail-Adresse nicht publizieren. 

	Einzureichende Dokumente

	Schriftliche Bestätigung der Leitung Bundeshausredaktion, dass die Kriterien für eine Akkreditierung gemäss MAkkV Art. 2 (und bei Antrag: dass die Kriterien für einen dauerhaften Arbeitsplatz im Medienzentrum gemäss MAkkV Art. 5 Abs. 2) erfüllt sind. 


	1 aktuelles und qualitativ gutes Passfoto


	Bemerkungen

	




[bookmark: Text29]Datum:                                  			Unterschrift________________________________
[bookmark: _Hlk202346173]Bitte senden Sie das unterzeichnete Gesuch, die Bestätigung der Leitung Bundeshausredaktion sowie das Foto an: infokomm@bk.admin.ch . Es werden nur vollständig ausgefüllte Gesuche bearbeitet.
Bei Fragen steht Ihnen die Sektion Kommunikation der Bundeskanzlei unter 058 462 37 91 zur Verfügung.



Bundeskanzlei, Sektion Kommunikation, Bundeshaus West, 3003 Bern
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